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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen 
GZ: WFB 

GRDrs 695/2021 
      
 

Stuttgart, 15.07.2021 

Ausfall Weindorf 2021 - Gewährung eines Zuschusses an den PRO 
Stuttgart e.V. 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

23.07.2021 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Verein PRO Stuttgart e.V. erhält im Jahr 2021 zur Deckung der laufenden 

Aufwendungen einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 100.000 EUR. 
 

2. Der Aufwand wird im Teilhaushalt 230 – Liegenschaftsamt Kontengruppe 43100 – 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, wie in den Finanziellen Auswir-
kungen dargestellt, gedeckt.  

 
 

Begründung

Für den Ausfall des Stuttgarter Weindorfes und den bereits entstandenen Aufwendun-
gen für die Vorbereitung der Veranstaltung wurde dem Verein PRO Stuttgart e.V. im 
Jahr 2020 ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 100.000 EUR gewährt (GRDrs 
811/2020). 
 
Nachdem auch 2021 kein Weindorf stattfinden kann, hat der Verein für ungedeckte 
Kosten bis zum Stuttgarter Weindorf 2022 eine weitere Liquiditätshilfe beantragt. Dar-
über hinaus wurde auch ein Zuschussbedarf für die Sanierung der in die Jahre gekom-
menen Lauben geltend gemacht. 
 
In der Abrechnung für das Jahr 2020 der Pro Stuttgart Verwaltungs GmbH an den Ver-
ein PRO Stuttgart e.V. sind direkt zuordenbare Kosten für das Weindorf in Höhe von 
64.737,54 EUR ausgewiesen.  
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Zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit des Vereins PRO Stuttgart e. V. wird für 
das Haushaltsjahr 2021 ein Zuschuss von 100.000 EUR vorgeschlagen. Die künftige 
Entwicklung bleibt abzuwarten. 
 
Die Zuschussmittel für die Sanierung der Lauben werden vom Liegenschaftsamt zum 
Doppelhaushalt 2022/2023 angemeldet. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Im Rahmen der Verwaltungszuständigkeit werden die erforderlichen Mittel in Höhe von 
100.000 EUR im Teilergebnishaushalt 230 – Liegenschaftsamt, Kontengruppe 43100 – 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke überplanmäßig bereitgestellt. Die De-
ckung erfolgt aus der im Teilergebnishaushalt 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft veran-
schlagten Deckungsreserve (Amtsbereich 9006120 – Sonstige allgemeine Finanzwirt-
schaft, Kontengruppe 440 – Sonstige ordentliche Aufwendungen). 
 
 
Vorliegende Anfragen/Anträge: 
 
Antrag 249/2021 der CDU-Gemeinderatsfraktion 
 
 
 
 
 
Thomas Fuhrmann 
Bürgermeister 
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Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

./. 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

249/2021 der CDU-Fraktion 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
./. 

 
      

Anlagen 

./. 
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Anlage 1 zu GRDrs 695/2021 
 
<Anlagen> 
 
 


